
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/4/7 5Ob534/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1992

Norm

ABGB §914 IIId

MRG §17 Abs1

Rechtssatz

Für eine Vertragsergänzung - wegen Änderung der Art der Aufteilung der Bewirtschaftungskosten durch das

Mietrechtsgesetz (nach dem Verhältnis der Nutz6ächen) gegenüber der bei Vertragsabschluß geltenden Regelung des

Mietengesetz (Aufteilung nach dem Verhältnis der Jahresmietzinse 1914) - besteht kein Anlaß.

Entscheidungstexte

5 Ob 534/91

Entscheidungstext OGH 07.04.1992 5 Ob 534/91
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